
Antragsformular 

Zugangschip Polleranlage Innenstadt 

Name, Vorname  

ggfs. Firmenbezeichnung  

Adresse  

Telefonnr.  

Kfz-Kennzeichen  

 

Stellplatz in der Fußgängerzone: Ja    Nein  

Wenn ja, wo?  an o. g. Adresse    

andere Adresse:  ________________________________________ 

sonstige Gründe für Zufahrt:  ______________________________________________ 

Ich versichere, dass die o.g. Angaben korrekt sind. Ich bestätige, dass ich bei Wegfall der 

Zugangsberechtigung z.B. bei Wegzug, den Zugangschip wieder der Stadtverwaltung 
aushändigen muss. Des Weiteren verpflichte ich mich, den Verlust des Zugangschips 

unverzüglich der Stadtverwaltung Remagen zu melden. Mir ist bekannt, dass in diesem Fall 

der Ersatz des Chips gebührenpflichtig ist.  

 
Die auf der Rückseite unter Anlage 1 aufgeführten Regelungen zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten nach der DSGVO habe ich gelesen und bestätige diese hiermit. 

 

Datum: 
 

Unterschrift: 

 

 

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Zugangschips mit der Nummer_________ . 
 

 

Datum:   

Unterschrift: 
 

 

 



Datenschutzhinweise nach Art. 13 DSGVO 

für die Ausgabe von Zugangschips zur Polleranlage  
der Innenstadt Remagen 
 

1. Verantwortlicher 
Stadt Remagen 

Bachstraße 2 

53424 Remagen 

E-Mail: ordnungsverwaltung@remagen.de  
Telefon: 02642/201-29 und 28 

 

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Kontaktdaten, Chipnummer, 

Berechtigungsumfang) werden verarbeitet zur 

 

 Ausgabe, Verwaltung und Dokumentation von Zugangschips zur Polleranlage der 
Innenstadt Remagen 

 Kontrolle der Berechtigungen sowie ggf. zur Aufklärung von Fehlfunktionen oder 

missbräuchlicher Nutzung. 

 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit den Aufgaben der Stadt 

Remagen nach Straßenrecht und Gefahrenabwehrrecht. 

 
3. Empfänger der Daten 

Eine Weitergabe erfolgt nur, soweit dies zur technischen Betreuung der Polleranlage oder 

zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. 
 

4. Speicherdauer 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie der Chip ausgegeben ist und gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen bestehen. 
 

5. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben folgende Rechte: 

 Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 Löschung (Art. 17 DSGVO) 

 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Widerspruch (Art. 21 DSGVO). 

Ein Widerspruch kann jedoch nur Erfolg haben, soweit keine zwingenden 
öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

 

6. Datenschutzbeauftragter 
Datenschutzbeauftragte der Stadt Remagen 

Dominique Trüller 

E-Mail: datenschutz@remagen.de  

 

 

mailto:datenschutz@remagen.de

